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Gebärdensprachdolmetschen vor 
 Gericht und Polizei – Justisigns

Die Richtlinie 2010/64/EU vom 20. Oktober 2010 legt für die EU-Länder minimale verbindliche 

Regeln fest bezüglich des Rechts auf Verdolmetschung und Übersetzung sowohl in Strafrechts-

prozessen als auch bei einem europäischen Haftbefehl. Dieses Recht betrifft auch das Verdolmet-

schen zwischen gesprochenen Sprachen und Gebärdensprachen. 

Dr. Penny Boyes Braem1 
Barbara Bucher 2 
Prof. Dr. phil., Ed. M. Tobias Haug3xxxxxxxxxxx  

1  Direktorin Forschungszentrum für Gebärdensprache Basel
2  dipl. Gebärdensprachdolmetscherin, Interkantonale Hochschule für  

Heilpädagogik (HfH)
3  Leitung Studiengang Gebärdensprachdolmetschen, Interkantonale 

 Hochschule für Heilpädagogik (HfH)

Projekt Justisigns

Eine wichtige Voraussetzung, dass Menschen mit ei-
ner Hörbehinderung einen gleichberechtigten Zu-
gang bei Gericht und Polizei haben, ist eine qualita-
tiv hochstehende Verdolmetschung durch eine(n) 
Gebärdensprachdolmetscher(in)1. Des Weiteren sind 
ein gleicher Wissensstand über beispielsweise Ab-
läufe vor Gericht, die Zusammenarbeit mit Dolmet-
schern und Dolmetscherinnen oder Kommunika-
tionsregeln beim Umgang mit Menschen mit einer 
Hörbehinderung von grosser Wichtigkeit. Um diese 
unterschiedlichen Kompetenzen bei (1) Gebärden-
sprachdolmetschenden, (2) Menschen mit einer 
Hörbehinderung und (3) Polizeibeamten und ande-
ren Angehörigen von Rechtsberufen auszubauen, 
wurde das EU-Projekt Justisigns 2013 ins Leben ge-
rufen. Ziel des Projekts Justisigns ist es, Schulungs- 
und Sensibilisierungsmaterialien für diese drei Ziel-
gruppen zu entwickeln, beispielsweise Materialien 
über den Umgang mit Menschen mit einer Hörbe-
hinderung für Polizisten oder Fachterminologie in 

der Deutschschweizerischen Gebärdensprache 
(DSGS) für Gebärdensprachdolmetscher(innen). 

Wie viele Lautsprachen ohne Verschriftlichung 
oder breite Benutzung hat die DSGS «lexikalische 
Lücken» in einigen spezialisierten Bereichen. Da 
noch nicht alle Begriffe im Rechtswesen über eine 
etablierte Gebärde verfügen, sind die Entstehung 
und auch die Anwendung von solchen Fachbegriffen 
in Dolmetschsituationen besonders wichtig.

Entstehung von Fachbegriffen in der Deutsch-
schweizerischen Gebärdensprache

Um lexikalische Lücken in der DSGS zu überbrü-
cken, haben Gebärdensprachen (wie auch gespro-
chene Sprachen) verschiedene Techniken, um neue 
Gebärden zu kreieren. Dies kann in unterschiedlichs-
ten Situationen, z.B. einer Dolmetschsituation, pas-
sieren. 

Bei einer Technik wird das «Mundbild» verwendet, 
d.h. das stimmlose Artikulieren eines deutschen 
Wortes oder Wortteils, zusammen mit einer manuel-
len Gebärde. In einer früheren Studie über DSGS-
Fachgebärden (Boyes Braem et al., 2012) wurde he-
rausgefunden, dass dieselbe manuelle Gebärde, die, 
wenn allein produziert, «Geld» bedeutet, u.a. auch 
«Kredit», «Preis» oder «Finanzen» bedeuten kann, 
wenn sie mit dem entsprechenden Mundbild produ-

1  Gebärdensprachdolmetscher(innen) in der Schweiz sind bei der Stiftung Procom angestellt 
(www.procom-deaf.ch)
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ziert wird. Diese Kombinationen von Mundbild und 
manueller Gebärde werden von DSGS-Gebärdenden 
für diese Begriffe schon seit Langem gebraucht und 
werden deswegen als etablierte Gebärden betrach-
tet.

Eine weitere Technik, um neue Gebärden zu kre-
ieren, ist, dass zwei existierende Gebärden mitein-
ander kombiniert werden. Für einen Begriff wie 
«Mietzins» z.B. liegt es nahe, die etablierten Gebär-
den für «Miete» und «Zins» zu kombinieren. Zusam-
mengesetzte Gebärden sieht man in der alltäglich 
gebärdeten Situation aber selten. Warum? Weil es 
mehr Zeit braucht, diese aufeinanderfolgenden ma-
nuellen Gebärden zu produzieren, als wenn man 
zwei Wörter ausspricht. Gebärdensprachen setzen 
ihre visuelle Modalität ein, um Bedeutungseinheiten 
gleichzeitig zu realisieren, anstatt sukzessiv wie bei 
gesprochenen Sprachen. Um gebärdete Äquivalente 
für längere deutsche Fachbegriffe zu finden, gehen 
Gehörlose manchmal einen Kompromiss in ihrer 
 Gebärdensprache ein, wobei mindestens zwei Ele-
mente (selten mehr) nacheinander produziert wer-
den – wie für «Mietzins» (Abb. 1).

Allerdings kann nicht eine Gebärde mit der Be-
deutung «Zins» für alle deutschen Fachwörter, die 

Zins beinhalten, verwendet werden. In einem Fach-
gebärdenprojekt haben die gehörlosen Expertinnen 
und Experten entschieden, für die deutschen Begrif-
fe «Leitzins» und «Schuldzins» andere Gebärden zu 
benutzen, die ihrer Meinung nach die Bedeutungen 
dieser Fachbegriffe besser wiedergeben. Die DSGS-
Gebärde für «Mietzins» setzt sich aus den beiden 
Gebärden MIETEN und BEZAHLEN zusammen (Abb. 1 

Fakten zum Projekt
Projektdauer: 12/2013 bis 04/2016
Finanzierung: EU-Kommission, HfH und EBGB
Projektpartner Europa:

• Trinity College Dublin, Irland
• Interesource Group, Irland
•  Heriot-Watt University, Edinburgh, Grossbri-

tannien
• KU Leuven, Belgien
•  European Legal Interpreters and Translators 

Association (EULITA), Belgien
•  European Forum of Sign Language Interpreters 

(efsli), Belgien
•  Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik 

(HfH), Schweiz

Links:
www.justisigns.com
www.justisigns.ch
Kontakt: Tobias Haug, tobias.haug@hfh.ch
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(2012). Weblexikon für Fachbegriffe in Deutsch-
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Deutsch. eDITion 2, S. 8–14.
Langer, G. (2005). Bilderzeugungstechniken in der  
Deutschen Gebärdensprache. Das Zeichen 70,  
S. 254–270.
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«Mietzins»); die Gebärde «Leitzins» besteht aus einer 
Zusammensetzung von LEITEN und PROZENT (Abb. 2 
«Leitzins») und «Schuldzins» aus SCHULDEN und 
KLEINE-MENGE (Abb. 3 «Schuldzins»). 

Gebärdensprachdolmetscher(innen) berichten von 
einer weiteren Technik, um Fachbegriffe in der  
DSGS darzustellen: produktive Gebärden. Produktive 
Gebärden entstehen in einer bestimmten Situation 
und sind eine kurzfristige sprachliche Konvention, 
um Gegenstände, Vorgänge, räumliche Gegebenhei-
ten oder Handlungen im entsprechenden Kontext 
darzustellen (Langer, 2005). Bei der Anwendung ei-
ner produktiven Gebärde achtet der DSGS-Benutzer 
auf die auffälligsten Merkmale eines Begriffes, bei-
spielsweise kann das eine spezielle Eigenschaft sein, 
eine Form, wie etwas verwendet/gehalten wird oder 
ein Ort. 

Dies sind Beispiele von Techniken, die Gebär- 
densprachdolmetscher(innen) anwenden, um lexika-
lische Lücken der DSGS in ihrem Berufsalltag zu 
überbrücken. Nach und nach werden diese lexika-
lischen Lücken weniger werden wie beispielsweise 
durch das Projekt Justisigns.

Ausblick

Das Projekt Justisigns schliesst in diesem Jahr ab. 
Die Ergebnisse werden dann über die Projekthome-
page bzw. über die Homepage der Interkantonalen 
Hochschule für Heilpädagogik verfügbar sein. n
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